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Sehr geehrter Herr Prasident!

Ich beantworte die an mich gerichtete schriftliche parlamentarische Anfrage Nr. 8666/J der
Abgeordneten Mag. Gerald Loacker, Kolleginnen und Kollegen betreffend Geringfiigige
Beschaftigungen und Bezug von Sozial(versicherungs-)leistungen wie folgt:

Ich schicke voraus, dass ich in vorliegender Angelegenheit eine Stellungnahme des
Dachverbands der Sozialversicherungstrager eingeholt habe. Diese Stellungnahme habe ich

der Beantwortung zu Grunde gelegt.
Frage 1:

o Wie viele Personen waren seit 2019 je Monat aufgrund eines geringfiigigen
Beschdftigungsverhdltnisses gemeldet? (jeweils einzeln fiir jeden Monat, fiir
Personen die auch bei mehreren geringfiigigen Beschdiftigungen nicht liber der

Geringfiigigkeitsgrenze verdienten, nach Geschlecht und Branchen getrennt)

Die im Anhang 1 angeschlossene Auswertung erfolgte stichtagsbezogen basierend auf der
vom Dachverband der Sozialversicherungstrager monatlich erstellten
Beschaftigungsstatistik.
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Frage 2:

e Wie viele Bezieher_innen von verschiedenen Sozial(versicherungs) Leistungen waren
seit 2019 im jeweiligen Bezugsmonat auch aufgrund einer geringfiigigen
Beschdftigung angemeldet? (jeweils einzeln fiir jeden Monat, nach Geschlecht und
Branchen getrennt)

a. Arbeitslosengeld

b. Notstandshilfe

c. Alterspension

d. Kinderbetreuungsgeld
e. Weiterbildungsgeld

Auf die angeschlossenen Anhdnge 2 bis 4 wird verwiesen.

Die Auswertungen erfolgten monatsbezogen. Erfasst sind Personen, die in diesem Monat
mindestens an einem Tag geringfiigig beschaftigt waren und im gleichen Monat ein

Leistungsbezug einer der angefiihrten Leistungen vorliegt.

Anzumerken ist, dass es sich hier um keine routinemaRige Auswertung handelt. Es
mussten vom Dachverband der Sozialversicherungstrager komplexe verflochtene

Auswertungen mit entsprechendem Zeitaufwand durchgefiihrt werden.
Frage 3:

e Wie hoch war jeweils die durchschnittliche Beitragsgrundlage aus der geringfiigigen
Beschdftigung gem. Frage 2 (jeweils einzeln pro Monat, fiir jede der gelisteten
Leistungen a-e einzeln, nach Geschlecht und Branchen getrennt)

Es bestehen hierzu keine standardisierten oder automatisierten Statistiken. Eine
Auswertung ware sehr zeitaufwandig und kann daher in der zur Verfligung stehenden

Zeit nicht durchgefiihrt werden.
Frage 4:

e Wie viele Bezieher_innen von Sozial(versicherungs-)Leistungen waren im
Jahresdurchschnitt seit 2019 wdhrend eines Monats, in dem eine solche Leistung
bezogen wurde, auch aufgrund einer geringfiigigen Beschdftigung gemeldet?
(jahrlich fiir 2019, 2020 und 2021 nach Geschlechtern und Branchen getrennt)

a. Arbeitslosengeld
b. Notstandshilfe
c. Alterspension
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d. Kinderbetreuungsgeld
e. Weiterbildungsgeld

Der jeweilige Jahresdurchschnitt kann aus den Anhangen 2 bis 4 entnommen werden.
Fragen 5 und 6:

e Wie viele Bezieher_innen von Sozial(versicherungs-)Leistungen waren im
Jahresdurchschnitt seit 2019 wdhrend eines Monats, in dem eine solche Leistung
bezogen wurde, auch aufgrund einer unselbstéindigen UND selbstdndigen
geringfiigigen Beschdiftigung gemeldet? (jéhrlich fiir 2019, 2020 und 2021 nach
Geschlechtern und Branchen getrennt)

e Wie viele der Personen laut Frage 5 kamen dabei insgesamt auf ein Einkommen (iber
der jeweils geltenden Geringfiigigkeitsgrenze? (jéhrlich fiir 2019, 2020 und 2021

nach Geschlechtern und Branchen getrennt)

Die Fragen 5 und 6 sind nicht eindeutig formuliert und kdnnen daher nicht beantwortet
werden. Insbesondere ist der Terminus ,selbstandig geringfligig Beschaftigter” nicht

definiert. In den Bestimmungen des GSVG gibt es diesen nicht.
Fragen 7 und 8:

e Welche Griinde stehen einem automatischen Datenabgleich zwischen verschiedenen
Zahlstellen von Sozial(-versicherungs-)leistungen (AMS, Sozialversicherungstriger
usw.) entgegen?

e Wiirde ein automatischer Datenausgleich zwischen verschiedenen Stellen (z.B. AMS,
Sozialversicherungstréger,...) im Zusammenhang mit der monatlichen
Beitragsgrundlagenmeldung nicht flexiblere Zuverdienstméglichkeiten erlauben?

Hinsichtlich der Leistungen aus der Arbeitslosenversicherung besteht bereits ein
automationsunterstitzter Abgleich von Versicherungs- und Leistungsbezugszeitraumen im
Wege des Dachverbandes der 6sterreichischen Sozialversicherungstrager. Die monatliche
Beitragsgrundlagenmeldung steht aus meiner Sicht in keinem ursachlichen Zusammenhang
mit der Vorgangsweise bei der Beurteilung des Vorliegens von Anspruchsvoraussetzungen

wie Arbeitslosigkeit und Verfligbarkeit.

Mit freundlichen GriRRen

Dr. Wolfgang Miickstein

3von3

www.parlament.gv.at

3von4



4 von

BUNDESMINISTERIUM FUR
SOZIALES, GESUNDHEIT, PFLEGE
UND KONSUMENTENSCHUTZ

EMTSSIGNATUR

Unterzeichner

Bundesministerium fur Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz

Datum/Zeit

2022-01-17T07:40:50+01:00

Aussteller-Zertifikat

CN=a-sign-corporate-05,0U=a-sign-corporate-05,0=A-Trust Ges. f.
Sicherheitssysteme im elektr. Datenverkehr GmbH,C=AT

Serien-Nr.

2098721075

Hinweis Dieses Dokument wurde amtssigniert.
Informationen zur Prifung des elektronischen Siegels bzw. der elektronischen Signatur finden Sie unter:
Prifinformation http://www.signaturpruefung.gv.at

Informationen zur Prufung des Ausdrucks finden Sie unter:

https://www.sozialministerium.at/site/Ministerium/Willkommen_im_Ministerium/Amtssignatur/Amtssignatur

www.parlament.gv.at




Unterzeichner Par | anent sdi rekti on

Datum/Zeit-UTC 2022-01-17T09: 21: 53+01: 00

(K OST.
&)\,\K By DS
< e
£y 3

Parlamentsdirektion

SIEGEL

Prufinformation I nformationen zur Prifung des el ektroni schen Siegels und des
Ausdrucks finden Sie unter: https://ww. parl anent. gv. at/ si egel

Hinweis Di eses Dokument wurde el ektroni sch besiegelt.




		2022-01-17T07:40:50+0100
	Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz
	Informationen zur Prüfung finden Sie unter http://www.signaturpruefung.gv.at


		2022-01-17T09:21:53+0100
	Parlamentsdirektion
	Signaturpruefung unter http://www.signaturpruefung.gv.at




